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Unstimmigkeiten 

Bitte melden Sie uns nicht funktionierende Links, Lücken oder andere Fehler. Ihre Rückmel-

dungen erlauben uns, die Dienstweisungen und Richtlinien Ihren Bedürfnissen anzupassen, 

à-jour zu halten und qualitativ zu verbessern. Danke! 

Kontakt: Bereich Alkohol → E-Mail → alkohol@bazg.admin.ch. 

1 R/D-120 Grenzüberschreitender Verkehr mit Alkohol und Tabak 

1.1 R/D-120-1 Grenzüberschreitender Verkehr mit Bier 

Die Richtlinie/Dienstweisung hat keine Änderungen erfahren.  

1.2 R/D-120-2 Grenzüberschreitender Verkehr mit Alkohol 

Richtlinie und Dienstweisung 120-2 haben im gesamten Dokument redaktionelle Anpassun-

gen erfahren. Diese Änderungen sind hauptsächlich auf die Aktualisierung der Anmerkungen 

des Tares zurückzuführen. 

Insbesondere in Kapitel 5 wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen: 

- In Unterkapitel 5.1.2 wurde die Tarifnummer 3203.0000 ergänzt; 

- Der Hinweis betreffend die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen 

(VOC) und die Mineralölsteuer wurde allgemeingültig umformuliert (neu Unterkapitel 

5.1.4) – bisher war er nur spezifisch auf Verwendungsbewilligungen ausgerichtet ge-

schrieben.  

- Die Bestimmungen zur Anmeldung der Ausfuhr gebrannter Wasser mit e-dec wurden 

gestrichen, da neu alles mit dem Programm Passar angemeldet werden muss; 

- Das Unterkapitel zur Einfuhr von Brennapparaten (5.1.5) wurde um Entalkoholisie-

rungsanlagen ergänzt.  

1.3 R/D-120-3 Grenzüberschreitender Verkehr mit Tabak  

Die Richtlinie/Dienstweisung hat keine Änderungen erfahren.  

 

2 Inkrafttreten der neuen Vorschriften 
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